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Die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG sowie weitere Partner möchten Fahranfängern den Weg zum Führerschein 
ermöglichen. Deshalb wird im Rahmen des Gewinnspiels „Pro Führerschein Aktion“ ein Zuschuss für die Fahrausbildung 
für mindestens 10 PKW-Führerscheinen (Klasse B) verlost. 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel, dessen Durchführung und Ablauf, richtet sich nach den folgenden Teilnahmebedingungen 
(A. Teilnahmebedingungen) und Datenschutzinformationen (B. Datenschutzinformationen). 
 
A. Teilnahmebedingungen 
 
Veranstalter „Pro Führerschein Aktion“ 
Veranstalter des Gewinnspiels „Pro Führerschein Aktion“ ist die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstraße 
1 in 70174 Stuttgart. Bestandteil des Gewinnspiels ist die anschließende mediale Begleitung des Gewinners beim Erwerb 
des Führerscheins Klasse B. Ein Gewinnanspruch besteht nicht.  
 
Genderangaben 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Personen-Bezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.  
 
Teilnahmeberechtigung und besondere Bedingungen für Teilnehmer unter 18 Jahren  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht vom Erwerb von Waren/Dienstleistungen abhängig. Teilnehmen 
darf jede natürliche Person über 16 Jahren in eigenem Namen mit Wohnsitz in Deutschland. Bei Teilnehmern unter 18 
Jahren wird der Gewinn jedoch nur unter dem Vorbehalt ausgegeben, dass sämtliche Sorgeberechtigten der Annahme 
des Gewinns ausdrücklich zustimmen. Ohne diese Zustimmung erfolgt keine Übergabe des Gewinns.  
 
Teilnahmemodalitäten 
Die Teilnahme erfolgt durch Ausfüllen und Absenden eines Online-Formulars. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. 
 
Teilnahmezeitraum 
Das Gewinnspiel beginnt am 03.06.2026 und endet am 30.11.2026, 23:59 Uhr. 
 
Gewinn 
Der jeweilige Gewinner erhält einen Kostenzuschuss zu einer PKW-Führerscheinausbildung (Klasse B) an einer Fahrschule 
in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe eines Betrags von 3.000 Euro. Es werden insgesamt mindestens 10 Gewinne 
vergeben. Der Veranstalter behält sich vor, die Gesamtzahl der Gewinne im Verlauf der Aktion je nach weiterer Partner- 
oder Sponsoringzusagen zu erhöhen. Der Teilnehmer schließt hierzu selbstständig einen Ausbildungsvertrag bei einer 
Fahrschule seiner Wahl ab. Der Veranstalter begleicht seitens des Gewinners vorgelegte, die Ausbildung seiner Person 
betreffende, Rechnungen der Fahrschule bis zur Höhe des vorgenannten Kostenzuschusses. Alternativ erstattet der Ver-
anstalter dem Gewinner durch Zahlungsbelege und Rechnungen nachgewiesene Zahlungen für die Fahrschulausbildung 
des Gewinners bis zu dieser Höhe beziehungsweise bezuschusst eine 2026 angemeldeten Führerscheinausbildung. 
 
Gewinnermittlung 
Der Gewinner wird per digitalem Zufallsgenerator unter allen gültigen Teilnahmen ermittelt. Der Veranstalter behält sich 
vor, einzelne oder mehrere Gewinner bereits vor Ablauf des Teilnahmezeitraums aus den bis zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Teilnahmen zu ziehen und öffentlich bekanntzugeben; die bis zum Ablauf des Teilnahmezeitraums eingehenden weiteren 
gültigen Teilnahmen bleiben für eine etwaige spätere Gewinnermittlung ebenfalls berücksichtigt. Ein Anspruch darauf, 
dass die Gewinnermittlung erst nach Ablauf des Teilnahmezeitraums erfolgt, besteht nicht. 
 
Gewinnbenachrichtigung und Gewinnannahme 
Die Gewinner werden bis spätestens 17.12.2026 per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn sich der 
Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach Benachrichtigung zurückmeldet und nicht innerhalb von weiteren sieben 
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Tagen nach Bestätigung bzw. Übersendung durch den Veranstalter die ggf. erforderliche Einwilligung der Sorgeberechtig-
ten für den Erhalt des Gewinns und die Teilnahme an der begleitenden Reportage vorlegt. 
Der Veranstalter ist berechtigt, nur von den gezogenen Gewinnern innerhalb von 7 Tagen nach entsprechender Auffor-
derung die Nachweise zu verlangen, dass diese im Kalenderjahr 2026 entweder den Führerschein erworben haben (z. B. 
durch Vorlage einer Rechnung) oder sich im Kalenderjahr 2026 zur Fahrausbildung angemeldet haben (z. B. durch Vor-
lage einer Anmeldebestätigung). Ist der Gewinner minderjährig, kann der Veranstalter zusätzlich einen geeigneten 
Nachweis der Sorgeberechtigung verlangen. 
 
Sponsoren 
Sofern Sponsoren Gewinne bereitstellen, erhalten diese ausschließlich die zur Gewinnabwicklung erforderlichen Daten 
der jeweiligen Gewinner. Eine darüberhinausgehende Nutzung, insbesondere zu Werbezwecken, erfolgt nur, wenn die 
betroffene Person hierfür separat eingewilligt hat. 
 
Ausschluss vom Gewinnspiel 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Ma-
nipulationsversuchen vom Gewinnspiel auszuschließen. 
 
Schlussbestimmungen 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Auf die Teilnahmebedingungen und 
das Reglement ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne Bestimmungen 
der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen hiervon unberührt. 
 
 
B. Datenschutzinformationen 
Zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erklären sich die Teilnehmer mit der Teilnahme damit einverstanden, 
dass der Veranstalter alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen personenbezogenen Daten wie folgt verarbeitet: 
 
Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstraße 
1, 70174 Stuttgart. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter datenschutz@motorpresse.de erreichbar. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Durchführung des Gewinnspiels (Registrierung, Teilnahmestatus, Auslosung, Benachrichtigung, Gewinnabwicklung) Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO; Missbrauchsprävention/Nachweise Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Werbliche Kommunikation des Ver-
anstalters bzw. Datenweitergabe an Sponsoren zu deren Marketing nur bei vorheriger Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO (freiwillig, jederzeit widerruflich). Die personenbezogenen Daten des Gewinners werden darüber hinaus für die 
Presseberichterstattung und begleitende Reportage verarbeitet, 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
Datenkategorien & Herkunft 
Stammdaten (Name), Kontakt (E-Mail; bei Gewinnern: Anschrift/Telefon), Teilnahmedaten (Zeitpunkte, Los-ID), System-
/Logdaten (Missbrauchsprävention). Mitteilung des Teilnehmenden. 
 
Empfänger 
IT-Dienstleister (Hosting, Ziehungstool, E-Mail-Versand) als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO); Versanddienstleister; 
Sponsoren nur für Gewinnerdaten zwecks Gewinnabwicklung; Marketingempfänger nur bei Einwilligung. 
 
Drittländer 
Bei Einsatz von Dienstleistern außerhalb der EU/EWR: Übermittlung auf Grundlage EU-Standardvertragsklauseln inkl. 
Transfer-Impact-Assessment und ergänzender Maßnahmen. 
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Speicherdauer 
Nicht-Gewinner: Löschung spätestens 12 Wochen nach Abschluss der Gewinnzustellung; Gewinner: bis Abschluss der Ab-
wicklung, mithin Erwerb des Führerscheins nebst begleitender Reportage und Ablauf einschlägiger Aufbewahrungs-/Ver-
jährungsfristen. Einwilligungs-Protokolle: bis zum Ende möglicher Rechtsdurchsetzung. 
 
Pflicht zur Bereitstellung 
Für Teilnahme erforderlich sind die als Pflichtfelder gekennzeichneten Angaben; ohne diese ist eine Teilnahme nicht mög-
lich. Einwilligungen für Werbung sind freiwillig und nicht Teilnahmevoraussetzung. 
 
Rechte 
Betroffenenrechte (Art. 15–22 DSGVO), Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft; Widerspruch gegen lit. f-Verarbeitungen (Art. 21 DSGVO). 
 
Stuttgart, 28.05.2026 
 


